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Vorwort der Lagerleitung  
 
Liebe Wölfe 
Liebe Eltern 
Liebe Erziehungsberechtigte 
 
In wenigen Tagen ist es so weit – wir starten mit unserem interessanten Detektivfall. 
Das Leitungsteam hat viel Arbeit hineingesteckt, sodass auch dieses Lager einmal 
mehr ein unvergessliches Lager wird. Wir sind positiv gestimmt, dass eure 
Kinder mit tollen neuen Geschichten wieder zurückkommen werden.  
 
Nun freuen wir uns, euch die Informationen für das Pfingstlager in unserer 
Lagerzeitung zukommen zu lassen.  

Bitte lest euch diese aufmerksam und sorgfältig durch.  
WICHTIG: Da unsere Anreise ins PfiLa dieses Jahr etwas anspruchsvoller ist, werden 
die grossen Rucksäcke der Kinder ins Lager gefahren. Aus diesem Grund müssen die 
Rucksäcke der Kinder bereits am Freitagabend (22. Mai 2026) abgegeben werden. 
 
Wir bitten euch, euren Wolf gut ausgerüstet ins PfiLa zu schicken, damit wir nicht 
schon durchnässt im Lagerhaus ankommen, falls uns der Regen überrascht.  
 
Unter gut ausgerüstet verstehen wir: 

●​ Wasserdichte, knöchelhohe Wanderschuhe 
●​ Dauerwasserfeste Regenjacken und Regenhosen (Wir werden sehr viel 

draussen sein.) 
●​ Einen korrekt eingestellten Rucksack  
●​ Vollständiger Sonnenschutz: Hut, Brille, Sonnencrème 

 
Aus Erfahrung der vergangenen Lager bitten wir euch, alle Gegenstände eures 
Wölflis mit Vor- und Nachnamen resp. Wölflinamen anzuschreiben. Und mit „alle“ 
meinen wir auch wirklich alle (von Unterhosen, über Pfadihemmli bis zum Z’Nüniböxli). 
So bekommt ihr alle Sachen nach dem PfiLa wieder zurück und ihr erleichtert uns das 
Zurückgeben der Fundgegenstände. Danke.  
 

An dieser Stelle weisen wir nochmals darauf hin, dass euer Kind nur gesund ins Lager 
geschickt werden darf. Wir behalten uns explizit vor, kranke Kinder aus dem Lager auf 
eure Verantwortung abholen zu lassen.  

Die Lagerleitung  
 

Unklarheiten? Fragen? 
Falls diese bestehen, dürft ihr euch ungeniert an Jael 

Emmel v/o azara wenden. 
jael.emmel@pfadiallschwil.ch  
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Wissenswertes rund um das Wolfs-Pfingstlager 2025 
 
Treffpunkt:        ​ Samstag, 23. Mai 2026 
07.30 Uhr        ​ De Wette Park 

​ ​ bitte pünktlich sein!  
(Auf verspätete Kinder kann nicht gewartet werden!) 

 
Rückkehr:        ​ Montag, 25. Mai 2026 
16.30 Uhr        ​ Pfadi Lokal am Baselmattweg 137a, 4123 Allschwil  

Zugsverspätungen können wir nicht vorhersehen 
 
Reisetenue:        ​ Wolfshemmli, Krawatte, Wanderschuhe, Tagesrucksack, Regen- 

und Sonnenschutz (je nach Wetter) 
 
Die grossen Rucksäcke müssen am Freitagabend (22.05.2026) zwischen 
18:00 Uhr und 19:00 Uhr im Pfadi Lokal am Baselmattweg 137a, 4123 
Allschwil, abgegeben werden. Somit müssen die Kinder bei der Anreise 
die Rucksäcke nicht selbst tragen. Die Kinder müssen trotzdem in der 
Lage sein, ihren Rucksack selbst zu tragen. 
 
Im Tagesrucksack: 

●​ Trinkflasche 
●​ Z’Nüni 
●​ Lunch  
●​ wasserdichter Regenschutz (Regenjacke und Regenhose) 
●​ Sonnenschutz (Sonnencreme, Sonnenhut und Sonnenbrille) 

 
Im grossen Rucksack dabei: 
 

●​ Hausschuhe/Finken ●​ 2 Garnituren Unterwäsche und 
Socken 

●​ Regenschutz für Rucksack ●​ Ersatzhose (lange und kurze) 
●​ Warmer Schlafsack (stabil 

aufgebunden oder im Rucksack 
verstaut) 

●​ T-Shirts 

●​ Fixleintuch (zwingend!) ●​ 1 warmer Pullover 
●​ Trainer oder Pyjama ●​ Im Allgemeinen genügend warme 

Kleidung z.B. Thermounterwäsche 
●​ Liederbüchlein  ●​ Necessaire (Zahnbürste + 

Zahnpasta) 
●​ Stirnlampe  ●​ Geschirrtüchlein (anschreiben, oder 

wir behalten es) 
●​ Sack für schmutzige Wäsche ●​ SBB (Schnur, Block, Bleistift) 
●​ Kuscheltier ●​ Abenteuerlust 

​

Bitte ALLES mit Vor- und Nachnamen, resp. Wolfsnamen anschreiben (insbesondere 

Krawatte, Pfadihemmli, Pfadipulli)! Achtet darauf, dass euer Wölfli den Rucksack selbst 

tragen kann, und packt gemeinsam mit eurem Kind, damit es weiss, was es alles dabei 

hat und wo die Sachen sind. 

Achtung: Handys, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte bleiben zuhause. 



 

Lagerort:         ​​ Berggasthaus Obere Wechten  
In den Wechten 286, 4714 Mümliswil-Ramiswil 
 

Lagerleitung:     ​ Jael Emmel/ azara (Hauptlagerleitung) 
​ ​ ​ Lars Jenni/ jerry (Hauptlagerleitung) 
​ ​ ​ Fabien Vogt/ despereaux 

​ ​ ​ Saskia Butz/ pixie  
Manuel Reichert/ sciroppo 
Hanna Aeschlimann/ luciola 
Moritz Schneider/ koda 
Simon Herrenschmidt/ feivel 
Lisa Aeschlimann/ merida 
Meret Riva/ zelda 
 

Küche:    ​ ​ Adrian Butz/ zapfe und Bruno Kuhn 
 

Sanitätsdienst:   ​ Der Sanitätsdienst wird von Simon Herrenschmidt/ feivel und 
Hanna Aeschlimann/ luciola geführt. 
Falls Euer Kind Medikamente einnehmen muss, bitten wir euch, 
euch frühzeitig mit einer der beiden in Verbindung zu setzen, um 
ihnen über den Gebrauch und die Wirkung der Medikamente zu 
informieren. Jegliche Medikamente müssen unbedingt persönlich 
an der Besammlung an luciola abgegeben werden! Bitte 
vermerkt auch den Namen Eures Wolfs, die Dosierung und die 
Einnahmezeiten auf der Packung.  

Kontakt: simon.herrenschmidt@pfadiallschwil.ch und 
hanna.aeschlimann@pfadiallschwil.ch  

Lagerbeitrag:        ​ Ihr erhaltet die Rechnung für CHF 75.- wie immer per Mail. 

 
Notfalltelefon:     ​ In wirklichen NOTFÄLLEN sind wir im Lager unter folgender 

Nummer zu erreichen: +41 78 712 81 79 (azara) 
 

Kleine Spiele (Kartenspiele, Kniffels, ...) sind natürlich immer willkommen.  

 

Social Media:         ​ Wir werden euch über unsere Social Media über das Geschehen 
im Lager berichten.   
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Wir möchten euch darauf aufmerksam machen, dass eine Anmeldung verbindlich 
ist. Bei Abmeldungen bis zu 2 Wochen vor dem Lagerstart (09.05.2026) fallen 
keine Kosten an. Danach werden euch 50% des Beitrages in Rechnung gestellt. 
Bei einer Abmeldung 1 Woche vor dem Lagerstart (16.05.2026), stellen wir euch 
den gesamten Lagerbeitrag in Rechnung (Ausnahmen vorbehalten). Wir danken 
für euer Verständnis. 

 
Kein Kind soll aus finanziellen Gründen nicht am Pfadiprogramm teilnehmen können. 
Gerne könnt ihr euch bei finanziellen oder anderen Anliegen bei uns melden 
(jael.eggli@pfadiallschwil.ch) . Familien mit einem Familienpass PLUS oder einer 
Kulturlegi erhalten 70% Rabatt auf Mitglieder- und Lagerbeiträge.  
 
Datenschutz:  
 
Mit der Lagerteilnahme bestätigte ich, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe 
und mit der Bearbeitung meiner Daten, gemäss dieser einverstanden bin 
(https://dse-de.scouts.ch). 

Mit der Lagerteilnahme in der Abteilung Pfadi Allschwil- St. Fridolin willigt der/die 
Teilnehmende ein, dass Bildmaterial mit Personenabbildungen in Printmedien oder auf 
der Website und anderen Online-Auftritten im Zusammenhang mit der Abteilung Pfadi 
Allschwil- St. Fridolin, des Kantonalverbands Pfadi Region Basel und der 
Pfadibewegung Schweiz verwendet und allenfalls bearbeitet werden darf. Die 
Bildrechte des in diesem Rahmen entstehenden Bildmaterials (Fotos, Videos etc.) 
gehören der Abteilung Pfadi Allschwil- St. Fridolin. Die Abteilung garantiert einen 
verantwortungs- und respektvollen Umgang mit den betreffenden Materialien. 

Beide Zustimmungen gelten für sämtliche Aktivitäten der Pfadi Allschwil- St. Fridolin. 

 

Versicherung:         ​ Alle Wölfe sind durch die Pfadiversicherung kollektiv versichert. 

Die Pfadiversicherung ist jedoch als Zweit-, bzw. 

Zusatzversicherung zu verstehen, die nach der privaten 

Unfallversicherung bei Bedarf „in Aktion“ tritt. Bitte lest dazu den 

folgenden Auszug des Merkblattes der Pfadi Region Basel. 

 

Auszug des Versicherungs-Merkblatt der Pfadi Region Basel:  

Die Pfadi Region Basel besitzt eine Unfall-, eine Haftpflicht- und eine 
Materialversicherung.  

1.​ Unfallversicherung  

Mit dem Inkrafttreten des neuen Krankenversicherungsgesetzes per 1. Januar 1996 sind 
alle in der Schweiz wohnhaften Personen sowohl gegen die Folgen von Krankheit als auch 
gegen die Folgen von Unfällen obligatorisch versichert. Der Leistungskatalog der 
Krankenversicherung umfasst dabei alle Heilbehandlungen bei unfallbedingter 
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Schädigung, insbesondere auch Zahnschäden, welche bis anhin nur von wenigen privaten 
Versicherungen übernommen wurden.  

Die Pfadi-Unfallversicherung deckt allfällige Lücken der obligatorischen Versicherung 
(Behandlungen im Ausland, Grenzgänger und ausländische Gäste) und gewährt 
ausserdem eine begrenzte Todesfall- und Invaliditätssumme.  

Alle Mitglieder des Kantonalverbandes Pfadi Region Basel sowie deren ausländischen 
Gäste sind durch die Unfallversicherung abgedeckt.  

Versichert sind alle Unfälle, die den Mitgliedern während den unter Leitung der 
verantwortlichen Organe stattfindenden Anlässe (Übungen, Zusammenkünfte, Spiele, 
Ausflüge, Touren, Wanderungen, Exkursionen, Kurse, Festlichkeiten und Ferienlagern) 
zustossen. Die Deckung gilt weltweit.  

 
Leistungen 
Geltungsbereich  weltweit  

versicherte 
Personen  Mitglieder Pfadi Region Basel und deren Gäste  

Pflegeleistungen  In Ergänzung zu den Leistungen der Krankenkasse oder betrieblichen 
Unfallversicherung UVG, in der allgemeinen Abteilung (Spital)  

Zahnschäden  Die Leistungen werden von der Krankenkasse oder der betrieblichen 
Unfallversicherung UVG übernommen  

Brillen/Prothesen  Die Leistungen werden von der Krankenkasse oder der betrieblichen 
Unfallversicherung UVG übernommen  

Todesfall  Todesfallkapital CHF 10’000.--  

Invaliditätsfall  Invaliditätskapital CHF 30’000.--, maximal CHF 150’000.-- je nach 
Invaliditätsgrad  

Transporte  
Höchstbetrag CHF 20’000.-- Nottransporte zum nächsten Arzt in das 
für geeignete Behandlung nächste Spital für ärztlich verordnete 
Überführung in ein anderes Spital  

Rettungsaktionen 
zugunsten des 
Versicherten  

Höchstbetrag CHF 20’000.--  

Bergung der Leiche  Höchstbetrag CHF 20’000.--  

Suchaktionen  

  

Kosten werden übernommen, sofern die Suche im Hinblick auf Rettung 
oder Bergung des Versicherten erfolgt. Wird kein 
entschädigungspflichtiger Unfall festgestellt, so erfolgt eine Vergütung 
der Kosten nur, wenn die Suche durch offizielle Behörden (Polizei etc.) 
eingeleitet wird. Bei absichtlichem Entfernen von der Gruppe besteht 
keine Leistungspflicht.  

 


